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▶▶ Leserforum
macht der Ansatz der Labor-Ausnahmekennziffer 32016 Sinn?

| frAGe: Vor geplanten ambulanten Operationen berechnen wir die Operati-
onsvorbereitung altersabhängig mit den EBM-Nrn. 31010 bis 31013. Wenn die 
geplanten Eingriffe nach unserer Einschätzung ambulant oder belegärztlich in 
Narkose oder rückenmarksnaher Regionalanästhesie erbracht werden, kön-
nen wir die Labor-Ausnahmekennziffer 32016 ansetzen. Die in diesen Fällen 
erbrachten Laborleistungen werden dann nicht auf das Laborbudget angerech-
net. Nur, was macht der Ansatz der 32016 für einen Sinn, können doch neben 
der Operationsvorbereitung nach 31010 bis 31013 keine Laborleistungen aus 
Kapitel 32 EBM abgerechnet werden? |

A n t Wo r t :  Ihre Überlegungen zum Ansatz der Ausnahmekennziffer 32016 
sind zutreffend. Wenn Sie die Operationsvorbereitung mit den Nrn. 31010 bis 
31013 abrechnen, sollten Sie auf den Ansatz der 32016 verzichten, da Sie ohne-
hin neben den Nrn. 31010 bis 31013 keine Laborpositionen abrechnen können. 
Der Ansatz der Ausnahmekennziffer 32016 würde sich sogar negativ auf Ihre 
Vergütung auswirken: Für die mit der 32016 gekennzeichneten Fälle wird der 
Laborbonus 32001 (17 Punkte je Fall) nicht vergütet und die Fälle mit 32016 
werden nicht bei der Ermittlung des Laborbudgets mitgezählt. Ausnahme: Sie 
erbringen bei einem Patienten im Laufe des Quartals unabhängig von der Ope-
rationsvorbereitung Laborleistungen aus anderen Indikationen, dann sollten 
Sie die 32016 ansetzen. Warum? Mit dem Ansatz einer Labor-Ausnahmekenn-
ziffer, so auch der 32016, werden alle in den so gekennzeichneten Fällen er-
brachten und abgerechneten Laborleistungen nicht auf das Laborbudget an-
gerechnet – nicht nur die im Rahmen der Operationsvorbereitung erbrachten.
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▶▶ Vertrags(zahn-)arztrecht
zwei halbe zulassungen sind erlaubt

| Hat ein Vertrags(zahn-)arzt eine hälftige Zulassung, kann er auch eine 
zweite hälftige Zulassung erhalten, wenn er die übrigen Voraussetzungen 
erfüllt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er die Zulassung selbst beschränkt 
oder ob er sie schon beschränkt erworben hat. Für eine Versagung der wei-
teren halben Zulassung gibt es keine Rechtsgrundlage (Urteil des Bundes-
sozialgerichts [BSG] vom 11.2.2015, Az. B 6 KA 11/14 R). |

Allerdings dürfen es nur Zulassungen derselben Fachrichtung sein. Gleich-
zeitig eine halbe Zulassung zum Beispiel als Internist und eine weitere hal-
be als Hausarzt zu besitzen, ist nicht möglich. Auch weist das BSG darauf 
hin, dass der Arzt sicherzustellen habe, dass die Versorgung der Patienten 
nicht leidet. Insbesondere Ärzte in Einzelpraxen müssen nach Ansicht der 
Richter an beiden Vertragsarztsitzen zur Versorgung der Patienten zur Verfü-
gung stehen. Das sah das BSG im vorliegenden Fall aber nicht als problema-
tisch an, weil beide Praxen des Arztes nah beieinanderlagen, sodass nicht zu 
befürchten war, der Arzt könne die von ihm angegebenen Sprechzeiten (in der 
einen Praxis vormittags, in der anderen nachmittags) nicht einhalten.
(mitgeteilt von RA, FA f. Medizinrecht Philip Christmann, christmann-law.de)
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